
SCHULREGELN DER 
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§ 1unserer Schule: 

Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um! 

 

 

1. Beurlaubung von Schülern und Befreiung vom Unterricht 

 

Grund Vereinbarung Zuständigkeit 

1. Arztbesuch  Grundsätzlich außerhalb der Un-

terrichtszeit (nur im Ausnahmefall 

während der Unterrichtszeit) 

 

 Klassenlehrer 

2. Sportbefreiung  Schriftliche Entschuldigung; grund-

sätzliche Anwesenheit im Sportun-

terricht, bzw. in einer anderen 

Klasse 

 

 Sportlehrer  

 Klassenlehrer 

3. Familiäre  

    Angelegenheiten 

 Unterrichtsbefreiung nur in drin-

genden Ausnahmefällen möglich 

(z.B. Todesfall in der Familie) 

 Befreiung nur dann, wenn vorher 

von den Eltern Beurlaubung münd-

lich beantragt wird. 

 

 Ein Tag:  

     Klassenlehrer 

 ab zwei Tage: 

Schulleitung 

4. Erkrankungen  sind sofort der Schule anzuzeigen: 

fernmündlich durch Eltern oder 

auch schriftlich, bzw. mündlich 

über zuverlässige Mitschüler mög-

lich. 

 

 Klassenlehrer 

 Schulleitung  

(Büro) 

5. Längere Erkrankungen 

    mehr als 8 Tage 

 Ärztliches Attest kann verlangt 

werden; übertragbare Krankheiten 

(Anhang) sind meldepflichtig  

 

 Klassenlehrer 

6. Unerlaubtes Fernbleiben 

    vom Unterricht 

 Liegen die Voraussetzungen von 

Nr. 3, 4 und 5 nicht vor, so han-

delt es sich um unerlaubtes Fern-

bleiben vom Unterricht: Nachho-

len des versäumten Unterrichts 

 Klassenlehrer 

 In Einzelfällen SL 

 

 

2. Sportunterricht 
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Grund Vereinbarung Zuständigkeit 

1. Tragen von Schmuck 

    (Ringe, Ketten, Uhren...) 

 Sämtlicher Schmuck muss abgelegt 

werden, Ohrringe gegebenenfalls 

abkleben, sonst  

 Sportlehrer 

2. Sportkleidung vergessen  Ausschluss von der aktiven Teilnah-

me am Sportunterricht 

 Bei häufiger Wiederholung: Mittei-

lung 

 Sportlehrer 

3. Lange Haare  Zöpfe oder Pferdeschwanz  Sportlehrer 

 

4. Hygiene  Verschwitzte Kleidung muss ge-

wechselt werden 

 

 Sportlehrer 

 

 

3. Allgemeines Verhalten im Unterricht 

 

  

Grund Vereinbarung Zuständigkeit 

1. Mützen im Unterricht  Abnehmen der Mütze / Kapuzen  Unterrichtender 

Lehrer 

2. Kaugummi kauen  Generell untersagt 

 Mündlicher Hinweis 

 „Mülldienst“ auf dem Pausenhof 

während der großen Pause 

 Unterrichtender 

Lehrer 

3. Trinken im Unterricht  Ausschließlich Mineral-, bzw. Lei-

tungswasser (kein Nuckeln!) 

 Unterrichtender 

Lehrer 

3. Gegenstände durch das 

    Zimmer werfen 

 Mündlicher Hinweis 

 Pädagogische Maßnahme  

 Mitteilung 

 Unterrichtender    

     Lehrer 

 Schulleitung 

4. Toilettengang während  

    des Unterrichts  

 In dringenden Fällen erlaubt, aber 

immer nur ein Schüler 

 Unterrichtender 

Lehrer 

5. Arbeitsverweigerung im 

    Unterricht und Stören 

    des Unterrichts 

 Mündlicher Hinweis 

 Pädagogische Maßnahme 

 Nacharbeit  

 Offizielle Mitteilung  

 Verweis 

 Unterrichtender 

Lehrer 

 

 Schulleitung 

 

6. Unterrichtsbeginn  Pünktlich um 7.35 Uhr! 

 Vorviertelstunde (ab 7.20) zum 

Ankommen nutzen 

 Mündlicher Hinweis 

 Unterrichtender 

Lehrer 

7. Bücher nicht eingebun- 

   den;  Unterrichtsmaterial, 

   Proben, Hausaufgaben  

   vergessen 

 Mündlicher Hinweis 

 Pädagogische Maßnahme 

 Bei weiteren drei Feststellungen: 

Mitteilung 

Nachholpflicht für jede vergessene HA 

 Unterrichtender 

Lehrer 

 

 Mitteilung über 

die SL 
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4. Allgemeines Verhalten 

 

Grund Vereinbarung Zuständigkeit 

1. Ballspielen im Schulhaus  Strengstens verboten! Ball wird 

abgenommen 

 Pädagogische Maßnahme 

 Alle Lehrer 

 

2. Warten auf den Bus  Je nach Witterung draußen oder 

drinnen; einzeln aufstellen und 

zum Bus gehen 

 Busaufsicht 

3. Beleidigung und Provo- 

    kation gegenüber Bus- 

    fahrer 

 Entschuldigung 

 Mitteilung 

 Ausschluss vom Bustransport 

 Lehrer 

 

 Schulleitung 

4. Verhalten während der  

    Pause 

 Wenn Pause vorbei, sofortiges, 

selbstständiges Aufstellen  

 Nicht in die Aula stürmen! 

 Außenpause für alle  

 Innenpause: Klassenzimmer ge-

öffnet, jede Klasse in ihrem Zim-

mer; bzw. Aula für alle 

 Hartplatz: MO 1. Kl., DI 2. Kl., MI 3. 

Kl., DO 4. Kl., FR alle 

 Pausenaufsicht 

5. Schneeball werfen  Auf dem Weg zur Schule und auf 

dem Schulgelände generell ver-

boten! 

 Lehrer 

 

 Schulleitung 

6. Obszöne Ausdrücke,  

    Beleidigungen, Hand- 

    greiflichkeiten 

 Pädagogische Maßnahme 

 Mitteilung 

 Offizielle Mitteilung 

 Lehrer 

 Schulleitung 

 

 

 

 

 

5. Verhalten im Leseland 

 

Grund Vereinbarung Zuständigkeit 

1. Essen und Trinken  Generell untersagt, sonst „Lese-

landverbot“ 

 Lehrer 

2. Ruhe  Absolute Ruhe im Leseland, sonst 

„Leselandverbot“! 

 Lehrer 

3. Hochbett  Nur max. 5 Schüler  Lehrer 

4. Vorviertelstunde  Aufenthalt für 3. und 4. Klasse  Klassenlehrer 

5. Ausleihzeit  Montags während der 1. Pause, 

nur ausleihen und zurückgeben, 

kein sonstiger Aufenthalt 

 Lehrer 
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6. Erkrankungen – versäumter Unterrichtsstoff 

 

Grund Vereinbarung Zuständigkeit 

1. Versäumter Unterrichts- 

    stoff 

 Ist vom Schüler (3. / 4. Klasse) 

nach der Rückkehr nachzuholen  

 Einträge können kopiert werden 

 Eltern 

 

 Lehrer 

2. Proben nachschreiben  Lernzielkontrollen werden in der 

Regel nicht nachgeholt. 

 Unterrichtender 

Lehrer 

 

 

7. Verantwortung für unsere Umwelt 

 

Grund Vereinbarung Zuständigkeit 

1. Beleuchtung  Beim Verlassen der Räume Licht 

ausschalten; PC 

 Lehrer  

 Schüler 

2. Heizung  verantwortungsbewusst aufdre-

hen 

 Im Winter nur Stoßlüften 

 Lehrer  

 Schüler 

3. Wasser  Sparsam verwenden  Lehrer und Schüler 

4. Papier  Sparsamer Umgang mit Papier 

(Hefte, Arbeitsblätter, Zeichen-

papier, Handtuchpapier,..)  

 Lehrer 

 Schüler 

 Eltern 

5. Verpackung  Umweltfreundliche Pausenbrot-

verpackung 

 Schüler 

 Eltern 

6. Schulmaterial  Wo möglich auf umweltfreundli-

che Materialien achten 

 Lehrer 

 Schüler 

 Eltern 

7. Hausschuhpflicht  für alle Schüler!  Lehrer 

8. Müll  Müll vermeiden und Müll richtig 

trennen 

 Alle! 

 

 

Anhang:  

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten sind unverzüglich der Schule zu melden 

(weitere Schritte veranlasst die Schule): 

Cholera 

Diphterie 

Enteritis 

Meningitis 

Keuchhusten 

Lungentuberkulose 

Masern 

Meningokokken-Infektion 

Mumps 

Paratyphus 

Pest 

Poliomyelitis 

Scabies 

Scharlach 

Thyphus 

Virushepatitis 

Windpocken 


